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tung der dazu auf der 3. Plenartagung des Obersten Gerichts 
gegebenen Orientierung (vgl. Ziff. 2.5. des Berichts des Prä
sidiums vom 24. Juni 1982, OG-Informationen 1982, Nr. 4,
S. 3 flf.) — zu berücksichtigen haben, daß eine Eignung bzw. 
Nichteignung für eine vereinbarte Arbeitsaufgabe (hier: Lkw- 
Fahrer) nicht immer nur anhand der fachlichen Qualifikation 
beurteilt werden kann. Die an die Eignung zu stellenden An
forderungen können z. B. auch solche Verhaltensweisen wie 
Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit umfassen. Inso
weit liegen u. U. im Hinblick auf das vom Verklagten in der 
Vergangenheit gezeigte Gesamtverhalten durchaus Umstände 
vor, die auf eine Nichteignung als Lkw-Fahrer schließen las
sen.

§§ 253, 260 ff. AGB.
1. Das Absehen von der Geltendmachung der materiellen 
Verantwortlichkeit durch den Betriebsleiter ist nicht Aus
druck einer von ihm schuldhaft begangenen Arbeitspflicht
verletzung, sofern es auf verantwortungsbewußten, den Dif
ferenzierungsgrundsätzen des § 253 AGB entsprechenden 
Erwägungen beruht.
2. Hat ein Betriebsleiter pflichtwidrig einen Antrag auf ma
terielle Verantwortlichkeit eines Werktätigen nicht gestellt, 
wird seine eigene materielle Verantwortlichkeit von der Hö
he des Schadenersatzbetrages bestimmt, der dem Betrieb in
folge des schuldhaften arbeitspflichtverletzenden Handelns 
des Betriebsleiters verlorengeht. Deshalb sind dazu im ge
richtlichen Verfahren Feststellungen zu treffen.
OG, Urteil vom 2. September 1983 — OAK 25/83.
Der Verklagte (Betriebsleiter der Klägerin) wurde auf Antrag 
des Staatsanwalts des Kreises mit Urteil des Kreisgerichts in 
Höhe von 200 M arbeitsrechtlich materiell zur Verantwortung 
gezogen. Die vom Verklagten hiergegen eingelegte Berufung 
wurde durch das Bezirksgericht abgewiesen.

Bestimmend für die Verpflichtung des Verklagten zum 
Schadenersatz war der folgende, insoweit unstreitig festge
stellte Sachverhalt:

Am 14. Juni 1982 gegen 9.30 Uhr kam es an der Kreu
zung P. zu einem Verkehrsunfall, an dem der bei der Klägerin 
beschäftigte Berufskraftfahrer S. und der Pkw-Fahrer W. 
beteiligt waren. Nach den in der Meldung über den Verkehrs
unfall getroffenen Feststellungen war der Unfall darauf zu
rückzuführen, daß das linke Blinklicht und das linke Stopp
licht des von S. geführten betriebseigenen Lkw trotz funk
tionierender Kontrolleuchte defekt waren. Am Pkw des Zeu
gen W. entstand ein Sachschaden in Höhe von 1177 M . Die 
Staatliche Versicherung zahlte den genannten Betrag aus dem 
mit der Klägerin bestehenden Versicherungsverhältnis an W. 
und forderte mit Schreiben vom 30. Juli 1982 den Verklagten 
in seiner Eigenschaft als Betriebsleiter auf, er möge gegen
über S. die materielle Verantwortlichkeit prüfen und durch
setzen.

Der Verklagte stellte innerhalb der 3-Monate-Frist gemäß 
§ 265 Abs. 1 AGB keinen entsprechenden Antrag an die betrieb
liche Konfliktkommission. Erst am 1. Oktober 1982 teilte er der 
Staatlichen Versicherung mit, daß er S. durch Leitungsent
scheidung mit einem Schadenersatzbetrag in Höhe von 30 M 
zur Verantwortung gezogen habe.

Aus der Tatsache, daß der Verklagte es unterlassen hat, 
gegenüber S. rechtzeitig die arbeitsrechtliche materielle Ver
antwortlichkeit bei der Konfliktkommission geltend zu ma
chen, leiten die Instanzgerichte dessen eigene materielle Ver
antwortlichkeit ab. Der Verklagte hätte, obwohl er selbst von 
der Schuld des S. am Zustandekommen des Verkehrsunfalls 
überzeugt gewesen sei, seine gesetzliche Pflicht als Betriebs
leiter, das sozialistische Eigentum vor Schaden zu bewahren, 
nicht erfüllt und damit seinem Betrieb einen Schaden (Aus
fall einer Schadenersatzforderung in Höhe von 200 M) ver
ursacht.

Der Präsident des Obersten Gerichts hat gegen das Urteil 
des Bezirksgerichts Kassationsantrag gestellt. Zur Begrün
dung wird dazu ausgeführt, daß die Entscheidungen der In
stanzgerichte auf einem nicht ausreichend aufgeklärten Sach
verhalt beruhen und deshalb das Gesetz verletzen (§§ 2 Abs. 2, 
45 Abs. 3, 77 Abs. 1 ZPO).

Der Kassationsantrag hatte Erfolg.
Aus der Begründung:
Das Urteil des Bezirksgerichts enthält Feststellungen, die vom 
Beweisergebnis nicht getragen werden. Zwar ist richtig er
kannt worden, daß der Verklagte nur dann und in dem Um

fang materiell verantwortlich ist, wie das Verhalten des Be
rufskraftfahrers S. zu einem Schaden für den Betrieb geführt 
hat. Jedoch ist bisher nicht eindeutig geklärt, inwieweit der 
im Unfallbericht dargestellte Sachverhalt überhaupt für den 
Betrieb einen Schaden (entstandene Zahlungsverpflichtung 
i. S. des § 261 Abs. 1 AGB gegenüber dem Pkw-Fahrer W. 
gemäß § 331 ZGB) ausgelöst hat. Die Tatsache, daß die Staat
liche Versicherung für die Klägerin gegenüber dem Pkw-Fah
rer W. Schadenersatz geleistet hat, vermag diesbezügliche 
Zweifel nicht auszuräumen.

Das Bezirksgericht sieht es als erwiesen an, daß der Be
rufskraftfahrer S. den Verkehrsunfall allein durch schuld
hafte Verletzung von Arbeitspflichten verursacht und damit 
der Klägerin fahrlässig einen Schaden zugefügt hat. Es stützt 
sich dabei auf die Annahme, der Berufskraftfahrer S. hätte 
vor Antritt der Fahrt nicht die Funktionssicherheit der 
Brems- und Blinklichter überprüft.

Hierfür bietet das bisher vorliegende Beweisergebnis kei
nen Anhaltspunkt. Im Gegenteil: Der Verklagte hat wieder
holt darauf verwiesen, daß der als gewissenhaft einzuschät
zende Kraftfahrer S. vor Antritt der Fahrt seiner sich aus § 8 
Abs. 1 StVO ergebenden Rechtspflicht zur Kontrolle der Be
leuchtungseinrichtungen durchaus nachgekommen sei und 
hierbei keine 'Mängel festgestellt habe. Das Bezirksgericht ist 
dem jedoch nicht näher nachgegangen, obwohl z. B. eine Zeu
genvernehmung des in der Verhandlung vor dem Bezirksge
richt anwesenden Berufskraftfahrers S. ohne weiteres mög
lich gewesen wäre. Des weiteren hat das Bezirksgericht der im 
Unfallbericht getroffenen Aussage, wonach „das linke Blink
licht trotz funktionierender Kontrolleuchte defekt war“, nicht 
die gebührende Bedeutung beigemessen. Wenn sich nämlich 
ergeben sollte, daß der Berufskraftfahrer S. vor Antritt der 
Fahrt keine Mängel an der Blink- und Bremsleuchte festge
stellt hat, bleibt nur die Folgerung, daß er dann den zwischen
zeitlich eingetretenen Defekt nicht bemerken konnte, weil die 
Kontrolleuchte ein Funktionieren des Blinklichtes anzeigte; 
denn es kann von einem Fahrzeugführer nicht erwartet wer
den, daß er trotz Funktionierens der Kontrolleuchte während 
der Fahrt ohne weiteren Anlaß noch anderweit prüft, ob die 
Blinkleuchte ordnungsgemäß funktioniert.

Sollte sich bei einer weiteren Prüfung dieser rechtserhebli
chen Umstände, die unerläßlich gewesen wäre, ergeben, 
daß der Berufskraftfahrer S. seiner Kontrollpflicht vor An
tritt der Fahrt nachgekommen ist, könnte ihm aus den vom 
Bezirksgericht genannten Gründen kein Vorwurf der schuld
haften Verletzung von Arbeitspflichten gemacht werden.

Möglicherweise ist aber der Unfall durch den Berufs
kraftfahrer S. deshalb schuldhaft verursacht worden, weil 
er als Linksabbieger trotz betätigter Blinkleuchte bei dem 
von ihm beabsichtigten Abbiegevorgang nicht ausreichend 
geprüft hat, ob der nachfolgende Verkehr dadurch gefährdet 
wird (§15 Abs. 1 und 6 StVO). Es hätte deshalb nahe gele
gen, sich auch hierauf bei der Sachaufklärung zu konzentrie
ren und dabei mit zu klären, ob auch der überholende Kraft
fahrer Rechtsptflichten verletzt hat, die Einfluß auf die Beur
teilung der Verantwortlichkeit des Berufskraftfahrers S. 
haben könnten. Dieser Mangel in der Sachaufklärung wird 
nunmehr in der erneuten Verhandlung durch das Bezirks
gericht zu beheben sein.

Für den Fall, daß mangels schuldhafter Arbeitspflichtver
letzung durch den Kraftfahrer S. für die Klägerin überhaupt 
keine Zahlungsverpflichtung gegenüber W. begründet wurde, 
entfiele schon wegen eines fehlenden Schadens am betrieb
lichen Vermögen nicht nur die arbeitsrechtliche materielle 
Verantwortlichkeit des Berufskraftfahrers S., sondern auch 
die des Verklagten. Insoweit wären alle weiteren dafür vom 
Bezirksgericht angeführten Fakten unbeachtlich, so auch die 
Tatsache, daß der Verklagte ursprünglich selbst davon aus
gegangen ist, der Berufskraftfahrer S. hätte schuldhaft den 
Schaden verursacht; denn der Eintritt eines Schadens kann 
nur anhand objektiver Kriterien, nicht aber nach subjekti
ven Deutungen bestimmt werden.

Aber selbst wenn der Berufskraftfahrer S. möglicherweise 
aus anderen als bisher vom Bezirksgericht angenommenen 
Gründen den Unfall schuldhaft verursacht und damit seinem 
Betrieb einen Schaden zugefügt haben sollte, muß das Un-


